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Bearbeitende Dienststelle 
304 - Amt für Hoch- und Tiefbau und  
Gebäudemanagement 
Diensträume Hildesheim 
Eduard-Ahlborn-Straße 7 
 
 

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim 
 
CDU-Fraktion, FDP-Fraktion 
Fraktion Die Unabhängigen 
im Kreistag Hildesheim 
 

Nachrichtlich: 
Fraktionen im Kreistag 
Dezernate  
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen / Mein Schreiben Datum 
17.06.2025 (304)   16.07.2025 
 
 
 
Anfrage gemäß § 56 NKomVG; hier: Nr. 385/XIX vom 17.06.2025:  
Erbbaurechtsvertrag für eine noch zu vermessende Teilfläche des Grundstücks "Von-Thünen-Straße 7", 
Flurstück 717, Flur 10, Gemarkung Hildesheim 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit o.g. Schreiben stellten Sie die folgende Anfrage: 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Lynack, 
 
bitte teilen Sie uns mit, welche Verpflichtungen vom Landkreis Hildesheim, die sich nicht aus dem o. a. 
Entwurf ergeben, aufgrund welcher Bedingungen der Stadt Hildesheim für den Abschluss des o. a. Entwurfs 
erfüllt werden sollen (z.B. Fahrradwege, ÖPNV-Anbindung) und welche Kosten dafür zu erwarten sind? 
 
 
Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
Als Grundlage für den Vertragsabschluss ist die Berücksichtigung eines für den Bereich erstellten 
Verkehrsgutachtens zu nennen. Die darin enthaltenen Vorschläge berücksichtigen die Vorstellungen der 
Stadt Hildesheim, durch zusätzlichen Verkehr entstehende Belastungen im direkten Umfeld der Schule zu 
vermeiden und die Parkraumsituation zu entschärfen. Dies bezieht sich ausschließlich auf die Bebauung 
des genannten Standorts bei einer entsprechenden Ausweitung der Schüler*innenzahlen. 
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Antwort
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Die Stadt Hildesheim würde in diesem Fall die Aufwendungen für die Ertüchtigung des Radweges tragen, 
der Landkreis Hildesheim die Aufwendungen für die - zu einem späteren Zeitpunkt als notwendig 
festzustellende - Ausweitung des ÖPNV.  
 
 
Die Beantwortung dieser Anfrage dauerte ca. 1,5 Stunden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 
gez. 
Grella 


